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Sachverhalt 
Die Stadtvertretung liegt die Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2022 der 
Grundstücksgesellschaft Dassow mbH (GGD) vor. Der Beschluss bildet die Grundlage zur 
Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022. 
Der Jahresabschluss der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH zum 31. Dezember 2022 
wurde durch die BRB Revision und Beratung oHG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft-
Steuerberatungsgesellschaft, geprüft. 
 
Der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung der GGD hat den Jahresabschluss 
2022 bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung, dem Anhang und dem 
Lagebericht am 10.07.2023 beraten, geprüft und zugestimmt. 
 
Der Jahresabschluss (01.01. – 31.12.2022) schließt mit einem Jahresfehlbetrag von -
36.269,10 € ab. Dieser Jahresfehlbetrag wird mit dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 
(353.218,24 €) verrechnet. Der sich dann ergebende Überschuss von 316.949,14 € wird als 
Gewinnvortrag auf das Folgejahr gebucht. 
 
In der Zeit vom 01.01. -31.12.2022 hat eine Aufsichtsratssitzung stattgefunden.  
Über die Sitzung wurde ein Protokoll gefertigt. 
Wesentliche Beratungs- und Beschlussfassungsgegenstände waren: 
• Bericht des Wirtschaftsprüfers zum Jahresabschluss 2021; 
• Prüfung und Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021; 
• Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2021; 
• Bericht der Geschäftsführung zur aktuelle und wirtschaftliche Situation der 

Grundstücksgesellschaft Dassow mbH; hier insbesondere die Punkte 
Leerstandsentwicklung, Mietschuldenentwicklung, Erlösschmälerungsentwicklung,  

• Beschluss über die Bestellung eines neuen Wirtschaftsprüfers für die Prüfungsjahre 
2022 – 2026 

• Verschiedenes 
 
Im Haushaltsjahr 2023 fanden bisher bereits zwei Sitzungen am 12.01.2023 und 10.07.2023 
des Aufsichtsrates in diesem Jahr statt.  
Der Aufsichtsrat hat sich mit folgenden Punkten beschäftigt: 
• Abberufung von Ausschussmitgliedern sowie Vorstellung und Wahl von neuen 

Aufsichtsratsmitgliedern; 
• Diskussion und Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan 2023 und des 5-jährigen 
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Finanzplanes der GGD; 
• Bericht der Geschäftsführung zur aktuelle und wirtschaftliche Situation der 

Grundstücksgesellschaft Dassow mbH; 
• Beschluss zur Änderung und Ergänzung des Geschäftsbesorgungsvertrages zum 

01.01.2023; 
• Bericht des Wirtschaftsprüfers zum Jahresabschluss 2022 sowie Prüfung und 

Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 und Entlastung der 
Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2022; 

 
 
Beschlussvorschlag 
Die Stadtvertretung Dassow beschließt die Entlastung des Aufsichtsrates der 
Grundstücksgesellschaft Dassow mbH für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis zum 
31.12.2022. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
keine 
 
Anlage/n 

1 Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers zum 
Jahresabschluss 2022 der GGD mbH (öffentlich) 
 

2 Beschluss Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung zum Jahresabschluss 
2022 der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH (öffentlich) 
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BRB Revision und Beratung oHG Anlage 5

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft — Steuerberatungsgesellschaft

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Grundstücksgesellschaft Dassow mbH, Dassow

Prüfungsurteile

Seite 1

Wir haben den Jahresabschluss der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH, Dassow, —
bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrech-
nung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie
dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den — geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Grundstücksgesellschaft
Dassow mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022
geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in alien wesentlichen Belangen den
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften
und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember
2022 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der
Lage der Gesellschaft. In alien wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in
Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-
wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-
schnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir
sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen han-
delsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deut-
schen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind
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der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und ge-

eignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und

zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats für den Jahresab-
schluss und den Lagebericht

Die Geschäftsführung ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der

den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in

allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter

Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-

lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

der Gesellschaft vermittelt. Ferner ist die Geschäftsführung verantwortlich für die inter-

nen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-

nungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jah-

resabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen — beabsichtigten oder unbe-
absichtigten — falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Geschäftsführung dafür verantwort-

lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beur-

teilen. Des Weiteren hat sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit

der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber

hinaus ist sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsat-

zes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tat-

sächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist die Geschäftsführung verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts,

der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in

allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deut-

schen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünfti-

gen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist die Geschäftsführung verantwortlich für

die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet hat, um

die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deut-

schen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete

Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozes-

ses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-

schluss als Ganzes frei von wesentlichen — beabsichtigten oder unbeabsichtigten —
falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von
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der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem

Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Ein-

klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsver-

merk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebe-

richt beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür,

dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-

schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets auf-

deckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren

und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könn-

te, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses

und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beein-

flussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kriti-

sche Grundhaltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher — beabsichtigter oder
unbeabsichtigter — falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebe-
richt, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken

durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind,

um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesent-

liche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als

bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen,

beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außer-

kraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses
relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts re-

levanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen,

die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem
Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Gesellschaft abzu-

geben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von der Geschäftsführung angewandten

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von der Geschäftsfüh-

rung dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von der Geschäfts-

führung angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Un-

ternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise,

ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Ge-
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gebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft

zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem

Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflich-

tet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss

und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unange-

messen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schluss-

folgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsver-

merks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten

können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit

nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den lnhalt des Jahresab-

schlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrun-

de liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresab-

schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-

rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bi Id der Vermögens-,

Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine

Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Ge-

sellschaft.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von der Geschäftsführung dargestellten

zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender ge-

eigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunfts-

orientierten Angaben von der Geschäftsführung zugrunde gelegten bedeutsamen

Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientier-

ten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den

zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen ge-

ben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künfti-

ge Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplan-

ten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellun-

gen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unse-

rer Prüfung feststellen.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß § 13 Abs. 3 KPG MV

Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gesellschaft i.S.v. § 53 Abs.

1 Nr. 2 HGrG im Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 befasst.
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Gemäß § 14 Abs. 2 KPG M-V haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tä-

tigkeit einzugehen.

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass

die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft keinen An lass zu Beanstandungen

geben.

Verantwortung der Geschäftsführung

Die Geschäftsführung ist verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse der Ge-

sellschaft sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als

notwendig erachtet hat.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Berichterstat-

tung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fra-

genkreise 11 bis 16, durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der

Fragen der Fragenkreise 11 bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu

wesentlichen Beanstandungen An lass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Ab-
schlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der Geschäftsfüh-

rung und die Geschäftspolitik zu beurteilen.

Schwerin, 26. Mai 2023

WIRTScHAFTS-
PRÜFUNGS.

GESELLSCHAFT

BRB Revision und Beratung oHG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft — Steuerberatungsgesellschaft

Michael Napierski

M. Napierski

Wirtschaftsprüfer

Grundstücksgesellschaft Dassow mbH, Gadebusch

Gunnar Matlok

h 07.06.2023a m

m i t :

digiSear
U P t

G. Matlok

Wirtschaftsprüfer
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Anlage 3.2

Beschlussvorschlag
zur  Gesellschafterversammlung

der  Grundstücksgesellschaft Dassow mbH

vorgelegt durch Herr Ober (Aufsichtsratsvorsitzende)

Beschluss-Nr.: 7/2023 GGD

zur Gesellschafterversammlung: 10.07.2023

Betreff:
Entlastung der Geschäftsführerin und des Aufsichtsrates der Grundstücksgesellschaft Dassow
mbH für das Geschäftsjahr 2022 sowie Beschluss über die Verwendung des
Jahresüberschusses.

Beschlussgegenstand:
Der Aufsichtsrat erklärt nach dem Ergebnis seiner abschließenden Prüfung, dass gegen den
Jahresabschluss der Gesellschaft auf den 31.12.2022 keine Einwendungen zu erheben sind.
Die Bilanz auf den 31.12.2022, die Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom
01.01.2022 bis zum 31.12.2022 sowie der Lagebericht fiir das Geschäftsjahr 2022 werden
ausdrücklich gebilligt.

Der Jahresabschluss auf den 31.12.2022 wird gemäß der Regelung im § 9 (2 a, b) des Gesell-
schaftsvertrages, verhandelt vor dem Notar Dr. Moritz v. Campe. durch den Aufsichtsrat
festgestellt:

Gewinnvortrag vom 31.12.2021
Jahresfehlbetrag vom 01.01. bis zum 31.12.2021_
Gewinnvortrag auf das Folgejahr

353.218,24 C
-36.269,10 C

_316.949 14 C

Der Jahresfehlbetrag wird mit dem Gewinnvortrag vom 31.12.2021 verrechnet. Der sich dann
ergebende Überschuss wird als Gewinnvortrag auf das Folgejahr gebucht.

Der Geschäftsführerin der Gesellschaft, Frau Heike Post, wird für den Zeitraum vom
01.01.2022 bis 31.12.2022 Entlastung erteilt.

Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 01.01.2022 bis 31.12.2022 Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis zum Beschlussvorschlag:

Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder: 7.
davon anwesend: 6 Ja-S timmen:

Nein-Stimmen:

Gadebusch...4-Q.O7023

OW&Aufichtsratsvorsitzender

Stimmenthaltungen: 4

,
Mitglied def Aufsichtsrates
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A bstimmungsergebnis

der Gesellschafterversammlung
der Grundstücksgesellschaft Dassow mbil

zum Beschlussvorschlag-Nr. 7/2023 des Aufsichtsrates der GGD mbli

der Gesellschafterversammlung vom: 10.07.2023

Beratungsergebnis:

Die Gesellschafterversammlung hat den Vorschlag mit folgendem Abstimmungsergebnis zum
Beschluss erhoben/abgefehnt

Die Gesellschafterversammlung wird vertreten durch die Bürgermeisterin, Frau Annett Pahl.

Gesetzliche Anzahl der Gesellschafterversammlung:

davon anwesend: 4

Ja-Stimmen: 4
Nein-Stimmen:

Stimmenthaltungen:

Gadebusch, den 10.07.2023

Pahl
Bürgermeist

Seite 9 von 9


	Vorlage
	Anlage  1 Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers zum Jahresabschluss 2022 der GGD mbH
	Anlage  2 Beschluss Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung zum Jahresabschluss 2022 der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH

